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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 17. März 2014 
 
 
 

I. Vom Bericht zu den Legislaturschwerpunkten 2010–2014 des Stadtrates von Win-
terthur wird Kenntnis genommen. 

  
II. Dem Kantonsrat wird eine Behördeninitiative eingereicht mit folgendem Begehren 

in Form einer allgemeinen Anregung: «Es sind die notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen, damit die Kosten der Sozialhilfe vollständig vom Kanton getragen 
werden.» 

  
III. Das Postulat M. Wäckerlin und K. Cometta (GLP/PP) betr. Cannabis Pilotversuch 

wird an den Stadtrat überwiesen. 
  

IV. Die Motion M. Wäckerlin (GLP/PP), Th. Leemann (FDP) und Z. Dähler (EDU) betr. 
Informationen zu Projekten die mit dem Budget bewilligt werden wird sofort abge-
lehnt und damit als erledigt abgeschrieben. 

  
V. 1. Vom Bericht des Stadtrates zur Motion B. Günthard-Maier (FDP), D. Oswald 

(SVP), M. Zeugin (GLP) und R. Harlacher (CVP) betr. Schuldenbremse für nach-
haltig gesunde Entwicklung der Stadtfinanzen wird in zustimmendem Sinn Kennt-
nis genommen. 2. Die Motion wird erheblich erklärt. 

  
VI. Das Postulat M. Baumberger (CVP) und D. Oswald (SVP) betr. ehrliche Sozialhil-

feempfänger schützen wird sofort abgelehnt und damit als erledigt abgeschrieben. 
  
VII. Die Interpellation B. Günthard Fitze (EVP) betr. Asylbewerber mit Status N wird 

aufgrund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 
  
VIII. Die Interpellation M. Zeugin (GLP), R. Harlacher (CVP), M. Wenger (FDP) und 

N. Albl (SVP) betr. Führungsvorgaben bei Informatikinvestitionen wird aufgrund 
der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 

  
IX. Die Motion M. Zeugin (GLP), G. Gisler (SVP), St. Feer (FDP) und R. Harlacher 

(CVP) betr. zweckmässiges internes Kontrollsystem für die Stadt W’thur wird an 
den Stadtrat überwiesen. 

 
 

Bürgerrechtsgeschäfte: 
  
Unter Vorbehalt der Erteilung der eidg. Einbürgerungsbewilligung werden in das Bürgerrecht 
der Stadt Winterthur aufgenommen: 
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1. IZAIRI Ejup, geb. 1958, von Mazedonien 
 
2. RUSSO MOLLO geb. RUSSO Lina Chiara Grazia, geb. 1969, mit Kind MOLLO 

Sabrina, geb. 1997, von Italien 
 
3. OSMANI Adem, geb. 1983, von Mazedonien 
 
4. MEYER Andreas, geb. 1962, von Deutschland, und MEYER geb. RADIVOJEVIC 

Jasmina, geb. 1966, von Serbien, mit Kindern Nathalie, geb. 1994, und Stephanie, 
geb. 1997, von Deutschland 

 
5. SERÇE Turgut, geb. 1954, und SERÇE geb. ZARA Nurgül, geb. 1962, von der Tür-

kei 
 
6. ANTONUCCIO Eudichio, geb. 1949, von Italien, ANTONUCCIO geb. DVORSAK 

Darka, geb. 1952, von Kroatien 
 
7. AKIKI Zaim, geb. 1976, und AKIKI geb. SHERIFI Rabije, geb. 1977, mit Kind Li-

ridon, geb. 2002, von Mazedonien 
 

Ein Gesuch um Einbürgerung in der Stadt W’thur wird um 1 Jahr zurückgestellt. 
 
 
 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
 
Winterthur, 20. März 2014  (Publikationsdatum) 
 
 
 
Stadtkanzlei Winterthur 
 
 
 
Internet: http://stadt.winterthur.ch/stadt-politik/grosser-gemeinderat/sitzungstermine-des-
grossen-gemeinderates 


